
 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0902/2020/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.06.2020 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 130. 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 10.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 24.09.2020 öffentlich 

 

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Sachverhalt: 
Infolge der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen, die sich 
auch auf den Sitzungsdienst ausgewirkt haben, kann die Haushaltsführung für die 
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr den zuständigen Gremien der Ge-
meinde leider erst jetzt vorgelegt werden.  
 
Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Holm für die Kamerad-
schaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitglie-
derversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabe-
plan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine 
Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.  
 
Der Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 
2020 wurde vom Wehrvorstand vorgelegt und ist dieser Vorlage als Anlage beige-
fügt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilli-
gen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Finanzierung der Kameradschaftspflege bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt 
sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.  
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Fördermittel durch Dritte: 
Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- 
und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Holm für das Haushaltsjahr 2020 
zuzustimmen.  
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Uwe Hüttner 
 
 
 
Anlagen:  
Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Holm für 2020 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0903/2020/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 29.06.2020 

Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ: 4/761.415 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 10.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 24.09.2020 öffentlich 

 

Benutzungsentgelt Dörpshus Holm 
 
Sachverhalt: 
Nach Nr. 6.1 der „Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von Räumlichkei-
ten im Dörpshus“ vom 02.06.1989 wird das Benutzungsentgelt zum 01.01. jeden 
Jahres entsprechend der Entwicklung des statistisch festgestellten Verbraucherpreis-
indexes angepasst.  
Seit der letzten Erhöhung (Entgelterhöhung zum 01.01.2020) ist der Verbraucher-
preisindex um 0,57% gestiegen.  
Es ist zu überlegen, ob das Benutzungsentgelt zum 01.01.2021 entsprechend ange-
passt werden soll.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der sehr geringen Erhöhung sollte das Benutzungsentgelt zum 01.01.2021 
nicht angepasst werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
Entfällt. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Anpassung 
der Benutzungsordnung abzulehnen. 
 
oder 
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Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung 
der Benutzungsentgelte (Spalte Vorschlag) zum 01.01.2021 zuzustimmen. 
 
 
 
 
__________________ 
           Hüttner 
 
 
 
Anlagen: 
Verbraucherpreisindex 
Geänderte Entgeltordnung  
 
 
 



4 / 761.415 

 

E n t g e l t o r d n u n g   a b   01.01.2021 

 

(Anlage zu den Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von 

Räumlichkeiten im Dörpshus der Gemeinde Holm) 

 

 

1.  Für den großen Raum (für ca. 120 Personen)        Nutzungsentgelt  Nutzungsentgelt  

(Altentagesstätte; mit Küchen- und Geschirrbenutzung)  bisher  + 0,57%  Vorschlag  

                

 1.1  für Vereine und Vereinigungen aus Holm  36,00 EUR  36,21 EUR 36,00 EUR

  Pauschale für 2 Tage  51,00 EUR 51,29 EUR 51,00 EUR 

 1.2 für Privatpersonen aus Holm  122,00 EUR 122,70 EUR    123,00 EUR 

  Pauschale für 2 Tage  167,00 EUR 167,95 EUR 168,00 EUR 

 1.3  für auswärtige Privatpersonen 274,00 EUR 275,56 EUR 276,00 EUR 

  Pauschale für 2 Tage  330,00 EUR 331,88 EUR 332,00 EUR 

 1.4 für auswärtige Vereine und Vereinigungen 122,00 EUR 122,70 EUR 123,00 EUR 

  Pauschale für 2 Tage 167,00 EUR 167,95 EUR 168,00 EUR 

 

2.  Für den großen Raum im Dachgeschoss  

 (Ohne Küchen- und Geschirrbenutzung) 

 2.1  für Vereine und Vereinigungen aus Holm  31,00 EUR 31,18 EUR 31,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 2 Tage  51,00 EUR 51,29 EUR 51,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 3 Tage 71,00 EUR 71,40 EUR 71,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 7 Tage  127,00 EUR 127,72 EUR 128,00 EUR 

 

 2.2 für Privatpersonen aus Holm  81,00 EUR 81,46 EUR 81,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 3 Tage  157,00 EUR 157,89 EUR 158,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 7 Tage                               315,00 EUR 316,80 EUR 317,00 EUR 

 

 2.3  für auswärtige Privatpersonen   218,00 EUR 219,24 EUR 219,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 3 Tage  375,00 EUR 377,14 EUR 377,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 7 Tage  725,00 EUR 729,13 EUR 729,00 EUR 

 

 2.4 für auswärtige Vereine und Vereinigungen 81,00 EUR 81,46 EUR 81,00 EUR 

 

  desgleichen Pauschale für 3 Tage 157,00 EUR 157,89 EUR 158,00 EUR 

  desgleichen Pauschale für 7 Tage 315,00 EUR 316,80 EUR 317,00 EUR 

 

3.   Klavier  41,00 EUR  41,23 EUR 41,00 EUR 

4.   Kaution zur Sicherstellung, dass nur die gemeinde- 

  eigene Verstärkeranlage über die vorhandenen  

  Lautsprecher betrieben wird 300,00 EUR  

 

  Sie wird nach der Veranstaltung nur erstattet, wenn keine  

  externe Beschallungsanlage benutzt worden ist  

  (Ziffer 17.5.3 der Benutzungsordnung vom 01.10.1999). 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0906/2020/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 29.07.2020 

Bearbeiter: Maren Jakobeit AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 10.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 24.09.2020 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2019 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Holm 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2019 v. 22.06.2020. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-gemäß Anlage- 
 
 
Finanzierung: 
 -entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung, 
die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
5.789.059,08 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 1.079.349,33 € abschließt, fest. 
  
 
 
 
___________________ 
Hüttner 
 
Anlagen:  
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2019 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0907/2020/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 29.07.2020 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 10.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 16.12.2020 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2019 ev. Kita Arche Noah Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat die Jahresrechnung 2019 vorgelegt 
(Anlage). Gesamteinnahmen in Höhe von 395.538,38 Euro stehen Gesamtausgaben 
in Höhe von 357.367,19 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 
38.171,19  Euro ergibt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Überschuss ist u.a. entstanden durch höhere Einnahmen bei den Landesmittel U 
3 sowie einer Kostenerstattung der Krankenkasse, geringere Ausgaben wurden bei 
den Aus- und Fortbildungskosten dargestellt.  
 
Der Kreis Pinneberg hat in 2019 den Landeszuschuss U 3 für das Jahr 2017 abge-
rechnet. Hier kam es zu einer Nachzahlung von 25.797,13 Euro. 
  
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am    
16.06.2020 stichprobenartig überprüft und empfohlen die Jahresrechnung anzuer-
kennen und Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Der Überschuss wurde bereits mit der zweiten Rate des Zuschusses 2020 verrech-
net.   
 
Die Gemeinde Holm hat für die Krippenplätze der Familiengruppe Konnexitätsmittel 
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des Landes in Höhe von 29.930 Euro erhalten.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuschuss Betriebskosten Ü 3: 16.395,78 Euro 
Landeszuschuss U 3 Förderung: 32.593,00 Euro 
Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg: 1.228,00 Euro  
 
Konnexitätsmittel: 29.930,00 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrech-
nung 2019 der Ev. Kita Arche Noah anzuerkennen. Der Überschuss in Höhe von 
38.171,19 Euro wurde bereits mit der 2. Rate 2020 verrechnet.  
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2019 ev. Kita Holm und Prüfbericht  
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Gemeinde Holm 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 0911/2020/HO/en 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 27.08.2020 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 10.09.2020 öffentlich 

 

Finanzielle Beteiligung an einem Brückenbauwerk in der Gemeinde 
Haseldorf 
 
Sachverhalt: 
Vor ca. 7 Jahren musste eine Brücke an dem landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg am 
Grünen Damm in Haseldorf aufgrund Baufälligkeit gesperrt werden. Der Grüne 
Damm befindet sich als Verbindung zwischen den Gemeinden Hetlingen und Heist 
zum Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Haseldorf in unmittelbarer Nähe zu den Ge-
meindegrenzen. Neben dem landwirtschaftlichen Verkehr wurde die Brücke auch von 
Fußgängern und Radfahrern genutzt. Die Brücke am Grünen Damm überquert ein 
Gewässer (Lanner), welches im Wesentlichen der Ableitung von Oberflächenwasser 
von der Geest dient.  
 
Trotz der Absperrung wurde die Brücke weiterhin von Fußgängern und Radfahrern 
genutzt. Die Gemeinde Haseldorf hatte daher im Frühjahr 2019 einen Abriss veran-
lasst, nachdem gutachterlich festgestellt worden war, dass Einsturzgefahr bestand. 
Ein Ersatzbau, der mit rd. 450.000 € kalkuliert worden war, scheiterte bislang an ei-
ner fehlenden Finanzierung, zumal die vom Land bereitgestellten Mittel aus dem 
Programm zur Modernisierung ländlicher Wege zurzeit ausgeschöpft sind. Neben 
einer überregionalen Förderung war die Gemeinde Haseldorf um eine Beteiligung 
der Nachbargemeinden bemüht.  
 
Um übergangsweise zumindest eine Nutzung des Weges für Fußgänger und Rad-
fahrer zu ermöglichen, hat die Gemeinde Haseldorf den Bau einer Holzbrücke veran-
lasst. Seitens der Gemeinde Haseldorf ist zur Finanzierung vorgeschlagen worden, 
dass die Hälfte der bei rd. 9.000,-- € liegenden Kosten von den Gemeinden Hetlin-
gen, Heist und Holm mitfinanziert werden. Bei einem Anteil von ca. 4.500 € wären 
dies je Gemeinde rd. 1.500 €. Haushaltsmittel hat die Gemeinde Holm für eine sol-
che Zuweisung bisher nicht eingeplant. Sie wären ggfls. im Rahmen einer Nach-
tragsplanung bereitzustellen.  
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Um Kenntnisnahme bzw. Beratung im Bedarfsfall wird gebeten.     
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Uwe Hüttner 
 
Anlagen: 
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